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Das Rote Kreuz.

verteilen, nicht zn weit von einander entfernt,

um es den Hilfslehrern zu ermöglichen, die

eine oder andere dieser „Stationen" leicht
und ohne große Kosten zu erreichen.

Daraus ergibt es sich, daß in allen großen
und kleinen Samariterzentren ein Samariter- ^

Hilfslehrerverband sein sollte. Ein Anfang
ist bereits gemacht. In Bern ist ein solcher

im vergangenen Dezember gegründet und die

Statuten des „Bernischen Samariter-Hilfs-
lehrerverbandes" sind vom Zentralvorstand
des schweizerischen Samariterbundes genehmigt
worden.

Wir denken uns nun die weitere Entwick-

lung dieser Angelegenheit so, daß z. B. im
Kanton Bern weitere Verbände, wie Inter-
taken, Thun, Burgdorf, Langnau, Langenthal,

Viel und andere Mittelpunkte von Samn-
ritervereinen entstehen würden und. so analog
in den übrigen Kantonen. Wo Partikularis-
mus sich breit machen sollte, ist der Zentral-
Vorstand die entscheidende Instanz. Mit einem

l halben Dutzend solcher Verbände ist schon

viel gewonnen. Wir sind vollkommen davon

überzeugt, daß sie kommen werden und

kommen müssen, lind dann werden auch die

Hilfslehrertage wieder an Bedeutung gewinnen,

ihnen werden die Aufgaben vorbehalten bleiben,

die nur im größeren Verbände gelöst werden

können. Beide Einrichtungen ergänzen sich und

bringen frisch pulsierendes Leben in die Reihen
unserer arbeitsfreudigen Hilfslehrer; daher zum
Schluß:

Hilfslehrertage und einen Schritt weiter!

8ämel2sriscksr Zamcirllsrbuà

Aus äsn verlicinälungsn à Söktiäktslsitung. — Zitzung vom 2. April 1Y17.

1. Die Statuten der Sektionen Büetigen und Umgebung, Alt-St. Johann, Walpers-
wil, Hinwil und Belp werden genehmigt.

2. In den schweiz. Samariterbund werden die Samaritervereine Büetigen und klinge-

bnng, Walperswil, Belp, Hinwil und Boudrh aufgenommen. U.

Zàeiisrikctisr IHjMrlcilijtâlzperà.

Anträge äsr Zsktionen kür äis Oelsgisrtenverinmmlung in U?cllä-Küti.

1. Zürich. „Die Sektion Zürich wäre geneigt, die Durchführung eines Wettkampfes

unter sämtlichen Sektionen der Schweiz an die Hand zu nehmen. Der Wettkampf wäre auf

Spätsommer ll>17 gedacht. Jede Sektion würde eine Gruppe von ea. 5 Mann zu diesem

Anlasse stellen; 4 obligatorische und 2 sreigewählte Uebungen wären von diesen ü Man»
auszuführen. Jeder Teilnehmer wird einzeln taxiert. Der Durchschnitt der Gesamtsumme

bildet das Gruppeuresultat.
Jeder Teilnehmer erhält einen Preis, die bestausführende Gruppe einen Wanderpreis,

welcher von der Zentralkassc erstanden würde."

2. St. Gallen beantragt, „es sei in Zukunft auch für Mitglieder, die andern Waffen-

gattuugen oder dem Landsturm angehören, eine besondere PreiSanfgabc, eventuell in s^orm

eines freien Aufsatzes, zur schriftlichen Bearbeitung aufzustellen."
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